


Vorwort

Das Einkommensteuergesetz geh�rt, seiner Bedeutung entsprechend, zu den
meistkommentierten Gesetzen. Der Verlag, die Herausgeber und die Autoren st�t-
zen ihren Mut, dennoch eine weitere Kommentierung zu wagen, auf folgendes
Konzept:

– Grunds�tzliches Anliegen des Kommentars ist, der Beratungspraxis eine mit
Gestaltungshinweisen versehene Unterst�tzung anzubieten. Diesem Ziel dienen
drucktechnisch herausgehobene Stellungnahmen und Hinweise, die systema-
tisch drei Gruppen zugeordnet werden:

– Empfehlungen zu speziellen M�glichkeiten der Gestaltung der steuerlichen
Situation sind als „Gestaltungshinweise“ dargestellt.

– Besonders beratungsrelevante Punkte werden als „Beratungshinweise“ her-
ausgehoben.

– Hinweise, die sich kritisch mit einer von der Rechtsprechung, Verwaltungs-
praxis oder Literaturmeinung vertretenen Auffassung auseinandersetzen und
der Abwehrberatung in Streitf�llen dienlich sein k�nnen, werden als „Kritische
Stellungnahmen“ bezeichnet.

Der besondere Blickwinkel der Beratungspraxis mag auch f�r Angeh�rige der
Finanzverwaltung und Finanzgerichtsbarkeit von Interesse sein.

– Angelegt ist das Werk als kompakte Loseblatt-Kommentierung, die der Schnell-
lebigkeit des Steuerrechts durch zeitnahe, fortlaufende Aktualisierung Rechnung
tr�gt. Ein entsprechend starkes Autorenteam versierter Fachleute aus der Finanz-
gerichtsbarkeit und der Beratungspraxis gew�hrleistet dies.

– Angestrebt wird �bersichtlichkeit bei hoher Informationsdichte.

– Die Kommentierungen sind so ausgelegt, dass der zunehmenden Internationali-
sierung Rechnung getragen werden kann.

– Raschen Zugang zu dem Erl�uterungsstoff gew�hrleisten klare, f�r alle Vor-
schriften vergleichbare, strikt am Gesetzeswortlaut orientierte Gliederungen.
Auch die drucktechnische Aufbereitung ist diesem Ziel gewidmet: Zuordnung
des Stoffs unter Randziffern mit �berschaubarem Umfang, Hervorhebungen im
Text, grafische Darstellungen und Fundstellen als Fußnoten. Ein ausf�hrliches
Sachregister unterst�tzt zudem dieses Anliegen.

– Eine weitere wesentliche Hilfe bei der praktischen Arbeit bietet die das Werk
begleitende CD-Rom. Diese gew�hrleistet effizientes Arbeiten mit dem Kommen-
tar, weil neben dem vollst�ndigen Kommentartext die Einkommensteuer- und
Lohnsteuer-Handausgaben (als eigene Datenbank), die zitierten Fundstellen aus
dem Bundessteuerblatt Teile I, II, III im Volltext (Hyperlinks), die zitierten Texte
des Einkommensteuergesetzes (Hyperlinks) und Sonderfunktionen (Lesezei-
chen, Anmerkungen, Kopierfunktionen f�r Text�bernahmen) verf�gbar sind.

Besonderen Dank schulden wir den Autoren, die f�r ihre Arbeit – neben der auslas-
tenden Alltagsarbeit – ein ger�ttelt Maß ihrer Freizeit geopfert haben. Ohne diesen
Einsatz w�re es nicht gelungen, den Kommentar innerhalb der verf�gbaren kurzen
Zeitspanne fertigzustellen. Eine besondere Herausforderung war dabei das Wirken
des Steuergesetzgebers, der uns das Steuersenkungsgesetz mit nicht vorhersehba-
rem Regelungsgehalt beschert hat, als die Kommentierungen bereits gedruckt
waren. Die ab dem Jahr 2001 bzw. 2002 geltenden Neuregelungen – bei Redak-
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tionsschluss noch nicht verk�ndet – sind als aktueller Sonderteil mit ersten Bera-
tungshinweisen in den Kommentar sowie in Gestalt von Anmerkungen zu den
Erl�uterungen des noch geltenden Rechts eingeflossen.

Einen �ußerst erheblichen Teil an dem Gelingen des Kommentars hat das Lektorat
des Verlages beigetragen, zun�chst bei der Entwicklung des Konzepts, dann bei
der Gewinnung des Autorenteams und nicht zuletzt in Gestalt �ußerst pr�ziser und
sachkundiger Betreuung und Koordination bei der Manuskriptbearbeitung und
Drucklegung. Wir danken stellvertretend f�r die gesamte Mannschaft Herrn
Fischer, Herrn Duday und Frau Schlechtriemen.

Anregungen und Verbesserungsvorschl�ge der Leser und Nutzer unseres Kom-
mentars sind h�chst willkommen.

K�ln, den 31. August 2000 Die Herausgeber

Vorwort
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§37b1)
Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen

(1) 1Steuerpflichtige k�nnen die Einkommensteuer einheitlich f�r alle innerhalb
eines Wirtschaftsjahres gew�hrten
1. betrieblich veranlassten Zuwendungen, die zus�tzlich zur ohnehin vereinbar-
ten Leistung oder Gegenleistung erbracht werden, und

2. Geschenke im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1,

die nicht in Geld bestehen, mit einem Pauschsteuersatz von 30Prozent erheben.
2Bemessungsgrundlage der pauschalen Einkommensteuer sind die Aufwendun-
gen des Steuerpflichtigen einschließlich Umsatzsteuer; bei Zuwendungen an
Arbeitnehmer verbundener Unternehmen ist Bemessungsgrundlage mindestens
der sich nach §8 Abs. 3 Satz 1 ergebende Wert. 3Die Pauschalierung ist ausge-
schlossen,
1. soweit die Aufwendungen je Empf�nger und Wirtschaftsjahr oder
2. wenn die Aufwendungen f�r die einzelne Zuwendung

den Betrag von 10000 Euro �bersteigen.

(2) 1Absatz 1 gilt auch f�r betrieblich veranlasste Zuwendungen an Arbeitnehmer
des Steuerpflichtigen, soweit sie nicht in Geld bestehen und zus�tzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. 2In den F�llen des § 8 Abs. 2 Satz 2
bis 8, Abs. 3, § 19a sowie § 40 Abs. 2 ist Absatz 1 nicht anzuwenden; Entsprechen-
des gilt, soweit die Zuwendungen nach §40 Abs. 1 pauschaliert worden sind.
3§ 37a Abs. 1 bleibt unber�hrt.

(3) 1Die pauschal besteuerten Sachzuwendungen bleiben bei der Ermittlung der
Eink�nfte des Empf�ngers außer Ansatz. 2Auf die pauschale Einkommensteuer ist
§ 40 Abs. 3 sinngem�ß anzuwenden. 3Der Steuerpflichtige hat den Empf�nger von
der Steuer�bernahme zu unterrichten.

(4) 1Die pauschale Einkommensteuer gilt als Lohnsteuer und ist von dem die
Sachzuwendung gew�hrenden Steuerpflichtigen in der Lohnsteuer-Anmeldung
der Betriebsst�tte nach §41 Abs. 2 anzumelden und sp�testens am zehnten Tag
nach Ablauf des f�r die Betriebsst�tte maßgebenden Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raums an das Betriebsst�ttenfinanzamt abzuf�hren. 2Hat der Steuerpflichtige meh-
rere Betriebsst�tten im Sinne des Satzes 1, so ist das Finanzamt der Betriebsst�tte
zust�ndig, in der die f�r die pauschale Besteuerung maßgebenden Sachbez�ge
ermittelt werden.

Rz.
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A. Inhalt und Bedeutung

I. Norminhalt

§ 37b EStG ist eine Vereinfachungsvorschrift. Sie betrifft die Versteuerung von
bestimmten Sachzuwendungen an Arbeitnehmer und an Nicht-Arbeitnehmer. Es
wird durch § 37b EStG die Wahlm�glichkeit er�ffnet, die Versteuerung von der
Empf�ngerseite auf den Zuwendenden mit Abgeltungswirkung f�r den Empf�nger
zu verlagern. Hierf�r gilt ein Pauschalsteuersatz von 30 v. H. bezogen auf die
Selbstkosten des Zuwendenden einschließlich USt. Bei der Veranlagung des Emp-
f�ngers bleiben die Zuwendungen demgem�ß außer Ansatz. § 37b EStG erfasst nur
solche Zuwendungen, die beim Empf�nger zu Betriebseinnahmen oder Arbeitslohn
f�hren.1)

Der Betriebsausgabenabzug der Sachzuwendungen und der Steuer gem. § 37b
EStG beim Zuwendenden ist nicht Gegenstand der Vorschrift (R Rz. 55 ff.).

II. Zeitlicher Anwendungsbereich

§ 37b EStG wurde im Zuge des Jahressteuergesetzes 20072) mit Wirkung ab
1.1.2007 (§ 52 Abs. 1 EStG) eingef�hrt. Die Vorschrift gilt daher f�r Sachzuwendun-
gen, die nach dem 31.12.2006 gew�hrt worden sind.

Vorl�ufer des § 37b EStG ist der so genannte VIP-Logen-Erlass des BMF.3) Darin
war vorgesehen, dass die geldwerten Vorteile f�r die Gesch�ftsfreunde und Arbeit-
nehmer, die in VIP-Logen in Sportst�tten eingeladen wurden, unter bestimmten
Bedingungen durch das zuwendende Unternehmen pauschal versteuert werden.
Diese Regelung wurde vor dem Hintergrund der FIFA-WM 2006 durch den Erlass

1) Drenseck in Schmidt, 26. Aufl. 2007, § 37b EStG Rz. 3.
2) JStG v. 13.12.2006, BGBl. I 2006, 2878 = BStBl I 2007, 28.
3) BMF v. 22.8.2005, IV B 2 – S 2144 – 41/05, BStBl I 2005, 845.
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vom 30.3.2006 betreffend so genannte Hospitality-Leistungen im Rahmen der
FIFA-WM 2006 nachgebessert.1) Der VIP-Logen-Erlass wurde mit BMF-Schreiben
vom 11.7.20062) flexibilisiert und auf Veranstaltungen außerhalb von Sportst�tten
ausgedehnt. Die VIP-Logen-Erlasse sind durch § 37b EStG obsolet, soweit sie die
Versteuerung durch den Zuwendenden regeln. Sie sind jedoch weiterhin in Bezug
auf die Aufteilung der Aufwendungen bei Gesamtpaketen anwendbar.3)

Es erscheint nicht ausgeschlossen zu sein, dass die FinVerw. in allen noch offenen
F�llen der Vergangenheit die Vorschrift des § 37b EStG anwendet, da bereits in der
Vergangenheit eine �hnliche Verfahrensweise zu beobachten war.4)

III. Normzusammenh�nge und Verh�ltnis zu anderen Regelungen

§ 37b EStG ist ein weiteres Beispiel einer Abgeltungsteuer, die der Zuwendende
zur Abgeltung der Steuerpflicht des Empf�ngers tr�gt. W�hrend bisher ein solches
Verfahren gem. § 37a EStG nur f�r Sachpr�mien gem. § 3 Nr. 38 EStG auf den nicht
steuerbefreiten Teil vorgesehen war, erfasst § 37b EStG alle Zuwendungen und
Geschenke, die nicht in Geld bestehen. Wie im Falle des § 37a EStG gilt auch die
Pauschalsteuer gem. § 37b EStG als LSt. Anwendbar sind die Vorschriften �ber die
nachtr�gliche �bernahme pauschaler Lohnsteuer (§ 42d Abs. 4 Satz 2 EStG), die
Anrufungsauskunft (§ 42e EStG) und die Lohnsteueraußenpr�fung (§ 42f EStG).5)

Die Pauschalierung nach § 37a EStG hat als Spezialvorschrift Vorrang vor § 37b
EStG.

§40 Abs. 1 EStG sieht eine Pauschalversteuerung zu einem durchschnittlichen
Steuersatz vor, wenn von dem Arbeitgeber sonstige Bez�ge in einer gr�ßeren Zahl
von F�llen gew�hrt werden oder wenn in einer gr�ßeren Zahl von F�llen LSt nach-
zuerheben ist, weil der Arbeitgeber die LSt nicht vorschriftsm�ßig einbehalten hat.
Von einer gr�ßeren Zahl von F�llen geht die FinVerw. ohne weitere Pr�fung aus,
wenn gleichzeitig mindestens 20 Arbeitnehmer in die Pauschalbesteuerung einbe-
zogen werden.6) Wird diese Anzahl nicht erreicht, kommt die Pauschalversteuerung
nur bei Vorliegen besonderer Verh�ltnisse des Arbeitgebers in Betracht. Soweit die
Pauschalierung nach § 40 Abs. 1 EStG in Anspruch genommen worden ist, hat sie
Vorrang vor der Pauschalierung gem. § 37b EStG (§ 37b Abs. 2 Satz 2 EStG).

Daneben gilt bei bestimmten Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, u. a. bei
Arbeitslohnzahlungen aus Anlass von Betriebsveranstaltungen, sofern die Frei-
grenze in H�he von 110 P pro Person und je Veranstaltung �berschritten wird, eine
Pauschalversteuerung nach §40 Abs. 2 EStGmit einem Steuersatz von 25 v. H. bzw.
15 v. H. In den F�llen des § 40 Abs. 2 EStG scheidet die Anwendung von § 37b EStG
aus (§ 37b Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 EStG).

Beratungshinweis: Soweit anl�sslich von Betriebsveranstaltungen Geschenke
verteilt werden, die nicht nach § 40 Abs. 2 EStG pauschalierungsf�hig sind (Bei-
spiel: Ausgabe von Goldm�nzen7)) kommt aber die Pauschalierung gem. § 37b
EStG zum Zuge.8)

Netto-Lohnversteuerung: Die �bernommene Steuer des Arbeitnehmers durch den
Arbeitgeber ist als zus�tzlicher Vorteil zu versteuern (als „Steuer auf die Steuer“),

1) BMF v. 30.3.2006, IV B 2 – S 2144 – 26/06, BStBl I 2006, 307.
2) BMF v. 11.7.2006, IV B 2 – S 2144 – 41/06, BStBl I 2006, 447.
3) Van D�lmen, DStR 2007, 9; Niermann, DB 2006, 2307, 2308; einschr�nkend Drenseck in

Schmidt, 26. Aufl. 2007, § 37b EStG Rz. 5.
4) Niermann, DB 2006, 2307.
5) Urban, DStZ 2007, 299, 301.
6) R 126 Abs. 1 LStR 2005.
7) BFH v. 7.11.2006, VI R 58/04, BFH/NV 2007, 135.
8) Sangmeister, NJW 2007, 719.
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so dass die Kosten deutlich �ber dem Wert des �berlassenen Vorteils liegen. Die
Anwendung von § 37b EStG vermeidet eine Steuer auf die Steuer.

Die Pauschalierung gem. § 37b EStG soll auch dann angewendet werden k�nnen,
wenn die Zuwendungen unter das Abzugsverbot des § 160 AO fallen.1) Dies ist
nicht einsichtig, weil § 160 AO die Gefahr der Nichtbesteuerung auf der Empf�n-
gerebene durch den Nichtabzug als Betriebsausgabe auf der Zuwenderebene aus-
gleichen will. § 37b EStG hat genau dies ebenfalls zum Gegenstand. Bei Anwen-
dung des § 160 AO und zugleich des § 37b EStG wird die Besteuerung des
Empf�ngers doppelt auf die Zuwenderebene verlagert. Demgem�ß stellt es einen
Ermessensverstoß der Finanzbeh�rde dar, wenn sie trotz Pauschalierung gem.
§ 37b EStG von § 160 AO Gebrauch macht.2)

Hinweis: In der Praxis kann ein solcher Fall eintreten, obwohl die Anwendung
des § 37b EStG ein Wahlrecht des Zuwendenden ist. Das Wahlrecht des § 37b
EStG erfasst einheitlich alle Zuwendungen eines Wj., w�hrend von § 160 AO nur
einzelne Zuwendungen betroffen sein k�nnen. Es ist nicht m�glich, diese selek-
tiv von der Pauschalierung gem. § 37b EStG auszunehmen.

IV. Internationale Bez�ge

Die Pauschalierung nach § 37b EStG setzt voraus, dass die Zuwendung beim Emp-
f�nger im Inland steuerpflichtig ist. Wird das Besteuerungsrecht nach dem jeweils
maßgeblichen DBA einem ausl�ndischen Staat zugewiesen, scheidet insoweit die
Pauschalierung aus.3) Im �brigen kann aber die Pauschalierung stattfinden. Das
Erfordernis, einheitlich alle Zuwendungen nach § 37b EStG zu behandeln, betrifft
(nur) die Zuwendungen, die beim Empf�nger inl�ndische Steuer ausl�sen.

B. Zuwendungsart und Zuwendungsempf�nger

I. Zuwendungsart (Abs. 1)

1. Betrieblich veranlasste Zuwendungen (Abs. 1 Nr. 1)
Betrieblich veranlasste Zuwendungen setzen beim Zuwendenden nicht die Exis-
tenz eines Betriebes oder von Betriebsverm�gen voraus. Auch gemeinn�tzige Ver-
eine oder verm�gensverwaltende Personengesellschaften k�nnen bei verfassungs-
konformer Auslegung der Vorschrift „Steuerpflichtige“ oder „Zuwendende“ sein.4)

Erfasst werden Zuwendungen, die zus�tzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung
oder Gegenleistung erbracht werden und nicht in Geld bestehen. Gemeint sind
damit betrieblich veranlasste Sachzuwendungen, die als Belohnungen zus�tzlich
zum vereinbarten Entgelt gew�hrt werden. § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG benennt die gel-
deswerten G�ter oder Vorteile (Einnahmen, die nicht in Geld bestehen), n�mlich
„Wohnung, Kost, Waren, Dienstleistungen und sonstige Sachbez�ge“. In Betracht
kommen hier vor allem so genannte Incentives f�r freie Handelsvertreter und Ver-
triebspartner.5) Zu nennen sind ferner die den Empf�ngern gew�hrten Vorteile
anl�sslich des Besuchs von sportlichen, kulturellen oder musikalischen Veranstal-
tungen. Nicht beg�nstigt sind Preisnachl�sse, da wegen der verbleibenden Zuzah-

1) Gesetzesbegr�ndung BT-Drucks. 16/2712 v. 25.9.2006, 55.
2) Ebenso im Ergebnis Urban, DStZ 2007, 299, 308 f.; a. A. Drenseck in Schmidt, 26. Aufl. 2007,

§ 37b EStG Rz. 9.
3) Seifert, DStZ 2007, 102, 103.
4) Urban, DStZ 2007, 299, 302.
5) Stellungnahme des Bundesrates zu dem Entwurf eines JStG 2007 v. 13.10.2006 zu Art. 1

Nr. 26, BT-Drucks. 16/3036 v. 19.10.2006; Seifert, DStZ 2007, 102, 103; Werner, NWB Fach 6,
4783 (Heft 6/2007).
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lung ein Leistungsaustausch vorliegt, der den Zuwendungscharakter verdr�ngt.1)

Gleiches gilt f�r Entgeltumwandlungen.2)

Verdeckte Gewinnaussch�ttungen sind gesellschaftsrechtlich veranlasst. Sie sind
daher nicht nach § 37b EStG pauschalierungsf�hig, da nur betrieblich veranlasste
Zuwendungen und Geschenke von § 37b EStG erfasst werden.3) Besteht die ver-
deckte Gewinnaussch�ttung in einem Sachbezug an einen Arbeitnehmer f�r eine
private T�tigkeit f�r einen Gesellschafter (Beispiel: G�rtner), d�rfte trotz der feh-
lenden betrieblichen Veranlassung die Pauschalierung aus Gleichbehandlungs-
gr�nden aus Sicht des Arbeitnehmers zul�ssig sein.4)

2. Geschenke (Abs. 1 Nr. 2)
Erfasst sind ferner (betrieblich veranlasste) Geschenke i. S. d. § 4 Abs. 1 Nr. 1 EStG,
die nicht in Geld bestehen. Das Vorliegen eines Geschenks setzt voraus, dass es
sich aus der Sicht beider Beteiligter nicht um eine Gegenleistung f�r eine
bestimmte Leistung des Empf�ngers handelt. Geschenke in diesem Sinne sind z. B.
Weihnachtsgeschenke zur Kontaktpflege oder zur F�rderung und Erhaltung des
allgemeinen Wohlwollens.

Auch Geschenke, die bis zu einer Freigrenze von 35 S beim Schenkenden als
Betriebsausgabe abzugsf�hig sind (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG), k�nnen in die Pau-
schalierungsm�glichkeit einbezogen werden. Ausgenommen sind jedoch Streu-
werbeartikel und geringwertige Warenproben, die auch weiterhin nicht besteuert
werden. Zu Vorteilen aus betrieblicher Bewirtung R Rz. 21.

Bestechungsgeschenke sollen nicht nach § 37b EStG pauschalierungsf�hig sein.5)

Diese pauschale Aussage ist so nicht zutreffend. Bestechungsgeschenke sind
Zuwendungen, die nicht f�r eine bestimmte Diensthandlung gew�hrt werden, son-
dern zur Klimapflege oder zum „Anf�ttern“. Soweit dies gegen�ber Amtstr�gern
geschieht, kann eine strafbare Vorteilsgew�hrung (§ 333 StGB) vorliegen (R § 4
EStG Rz. 1189.1). Im Bereich der Privatwirtschaft fehlt es an einer Strafbarkeit
(R § 4 EStG Rz. 1190). Der Aspekt der Strafbarkeit der Zuwendung greift somit nur
teilweise ein.

Im obigen Sinn definierte „Bestechungsgeschenke“ in der Privatwirtschaft sind
daher stets nach § 37b EStG pauschalierungsf�hig. Aber auch „Bestechungsge-
schenke“ an Amtstr�ger, die unter § 333 StGB fallen, sind m. E. nach § 37b EStG
pauschalierungsf�hig, da diese zweifellos den Geschenkebegriff erf�llen, auch
wenn es sich um ein strafbares Verhalten handelt. § 37b EStG befasst sich mit der
Besteuerung auf der Empf�ngerseite, w�hrend § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 10 EStG die
Frage der Abzugsf�higkeit auf der Zuwenderseite betrifft. Ein Korrespondenzprin-
zip zwischen beiden Vorschriften ist nicht ersichtlich. Daher entfaltet die Pauscha-
lierung nach § 37b EStG auch keine Abschirmwirkung bez�glich der „Schmier-
geldvorschrift“ des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 10 EStG.6) Auf die Abzugsf�higkeit der
Zuwendung beim Leistenden kommt es auch bei Geschenken mit einem Wert von
mehr als 35P nicht an.7) Zum Sonderfall des § 160 AO R Rz. 10.

II. Zuwendungsempf�nger (Abs. 1 und 2)

1. Empf�nger ist Gewerbetreibender oder selbst�ndig t�tig (Abs. 1)
Beg�nstigt sind Leistungen an Nichtarbeitnehmer des Zuwendenden, wie z. B. an
Kunden, Gesch�ftsfreunde, ferner an Organe von KapGes (z. B. Vorstand einer

1) Werner, NWB Fach 6, 4783, 4784 (Heft 6/2007).
2) Drenseck in Schmidt, 26. Aufl. 2007, § 37b EStG Rz. 4.
3) Niermann, DB 2006, 2307, 2308.
4) Urban, DStZ 2007, 299, 303 f.
5) Werner, NWB Fach 6, 4783, 4784 (Heft 6/2007).
6) Niermann, DB 2006, 2307, 2308.
7) Seifert, DStZ 2007, 102, 103.
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Kunden-AG), Vereinen oder Verb�nden. Der Empf�nger muss ein Einkommensteu-
ersubjekt sein; Zuwendungen an (k�rperschaftsteuerpflichtige) KapGes oder Ver-
eine sind nicht pauschalierungsf�hig.1)

Zuwendungen an den eigenen Aufsichtsrat sind trotz ihrer beschr�nkten Abzugs-
f�higkeit (§ 10 Nr. 4 KStG; R Rz. 57) nach § 37b EStG pauschalierungsf�hig, weil es
sich um Betriebsausgaben, d. h. betrieblich veranlasste Zuwendungen bzw. Ge-
schenke handelt.2)

Die betrieblich veranlasste Sachzuwendung muss eine Betriebseinnahme des
Empf�ngers sein. Damit fallen insbesondere Geschenke und andere Zuwendungen
an Gesch�ftskunden, bei denen die Gesch�ftsbeziehung nicht im Zusammenhang
mit einer eink�nftebezogenen T�tigkeit steht, nicht unter die Pauschalierung.3)

Beispiel:

Kfz-H�ndler gew�hrt privatem Kunden als Draufgabe einen Satz Winterreifen.

Soweit das Geschenk beim Empf�nger eine Betriebseinnahme darstellt, gilt dies auch f�r
ein Geschenk im Wert bis 35 P. Auch solche Geschenke sind in die Pauschalierung einzube-
ziehen.4) Die Zuwendung wird beim Empf�nger mit dem „um �bliche Preisnachl�sse ver-
minderten �blichen Endpreis am Abgabeort“ erfasst (§ 8 Abs. 2 Satz 1 EStG). Im Rahmen
des § 37b EStG stellen hingegen nur die Selbstkosten die Bemessungsgrundlage dar.

Vorteile aus einer betrieblichen Bewirtung werden beim bewirteten Stpfl. nicht als
Betriebseinnahme erfasst5) und fallen somit auch nicht unter § 37b EStG.

2. Empf�nger ist Mitarbeiter eines Kunden/Gesch�ftsfreundes (Abs. 1)
Es liegt i. d. R. Arbeitslohn von dritter Seite vor (§ 38 Abs. 1 Satz 3 EStG). Es geh�rt
zur Pflicht des Mitarbeiters, seinen Arbeitgeber �ber die Sachzuwendung des Drit-
ten in Kenntnis zu setzen. Das gilt auch, soweit die Sachzuwendung an den Ehe-
gatten oder nahe stehende Personen erfolgt sind. Nach § 38 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 4
Satz 3 EStG ist der Arbeitgeber verpflichtet, die LSt an das zust�ndige Betriebst�t-
ten-Finanzamt abzuf�hren, wenn er weiß oder erkennen kann, dass sein Arbeit-
nehmer Zuwendungen seitens eines Dritten erhalten hat. Der Arbeitgeber muss
gegen�ber dem Betriebst�tten-Finanzamt Anzeige erstatten, wenn der Arbeitneh-
mer keine oder erkennbar unrichtige Angaben macht.6)

3. Zuwendungen an Arbeitnehmer des Zuwendenden (Abs. 2)
Zuwendungen an Arbeitnehmer sind pauschalierungsf�hig, soweit sie nicht in
Geld bestehen und zus�tzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht
werden. Ausgeschlossen sind daher Zuwendungen, auf die der Arbeitnehmer lt.
Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag einen Anspruch hat. Ausgeschlossen ist auch die
Umwandlung von Barlohn in Sachzuwendungen.7)

Sachzuwendungen sind grunds�tzlich als geldwerte Vorteile lohnsteuerpflichtig
und nach § 37b EStG pauschalierungsf�hig.

Soweit Zuwendungen an eigene Arbeitnehmer bei ganz �berwiegendem betrieb-
lichem Interesse des Arbeitgebers an der Sachzuwendung lohnsteuerfrei sind, fal-
len sie nicht unter § 37b EStG.

F�r lohnsteuerpflichtige Sachzuwendungen gilt eine Freigrenze in H�he von 44 S
pro Kalendermonat (§ 8 Abs. 2 Satz 9 EStG). Bei Bez�gen bis zur Freigrenze entf�llt

1) Urban, DStZ 2007, 299, 302 f.
2) BFH v. 28.2.1990, I R 137/86, BStBl II 1990, 647.
3) Urban, DStZ 2007, 299, 304.
4) BdF v. 7.5.2007, IV B 2 – S – 1910/07/0011, DATEV-Dok. 5230723.
5) R 4.7 Abs. 3 EStR 2005.
6) R 106 Abs. 2 Satz 4 LStR 2005.
7) Werner, NWB Fach 6, 4783, 4784 (Heft 6/2007).
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die Pauschalierung. Eine Anwendung des § 37b EStG kommt erst in Betracht, wenn
die Freigrenzen �berschritten sind.

Bei dem Bezug von Waren- oder Dienstleistungen, die vom Arbeitgeber nicht �ber-
wiegend f�r den Bedarf seiner Arbeitnehmer hergestellt, vertrieben oder erbracht
werden, gilt § 8 Abs. 3 EStG (Bewertungsabschlag von 4 v.H. und ein Freibetrag
von 1080S im Kalenderjahr). § 37b EStG kommt nicht zur Anwendung.

Bloße Aufmerksamkeiten geh�ren nicht zum Arbeitslohn. Es gilt eine Freigrenze in
H�he von 40P je Aufmerksamkeit.1) Insoweit scheidet die Anwendung von § 37b
EStG aus.

Speisen, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer anl�sslich und w�hrend eines
außergew�hnlichen Arbeitseinsatzes im ganz �berwiegend betrieblichen Interesse
an einer g�nstigen Gestaltung des Arbeitsablaufs unentgeltlich oder teilentgeltlich
�berl�sst und deren Wert 40 P (maßgebend: tats�chlicher Wert der Mahlzeit, nicht
der Sachbezugswert) nicht �berschreitet, sind nicht lohnsteuerpflichtig2) und folg-
lich auch nicht nach § 37b EStG pauschalierungsf�hig. Bei �berschreiten der Frei-
grenze kommt aber die Pauschalierung nach § 37b EStG in Betracht.

Vorteile aus Betriebsveranstaltungen, die im ganz �berwiegend eigenbetrieblichen
Interesse des Arbeitgebers liegen, sind kein Arbeitslohn f�r die daran teilnehmen-
den Arbeitnehmer, sofern die in diesem Rahmen von der FinVerw. anerkannten
Zuwendungen an den einzelnen Arbeitnehmer nicht eine Freigrenze i. H. v. 110 P je
Veranstaltung �bersteigen (Freigrenze).3) Insoweit wird die Zuwendung nicht von
§ 37b EStG erfasst. Bei �berschreiten der Freigrenze ist ausschließlich die Pauscha-
lierung gem. § 40 Abs. 2 Nr. 2 EStG anzuwenden (§ 37b Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2
EStG).

Arbeitnehmer sind auch ehemalige Arbeitnehmer, ferner auch Personen, die einen
Mini-Job aus�ben.4) Zuwendungen Dritter an Arbeitnehmer des Stpfl. fallen unter
§ 37b Abs. 1 EStG, selbst wenn es sich um Arbeitslohn von dritter Seite (§ 38 Abs. 1
Satz 3 EStG) handelt (RRz. 22). Ggf. kann der Dritte von § 37b Abs. 1 EStG Gebrauch
machen. Anderenfalls kann den Arbeitgeber die Lohnversteuerung treffen.

Pauschalierungsf�hige Sachzuwendungen sind auch lohnsteuerpflichtige Zinsvor-
teile aus Arbeitgeberdarlehen.5) Pay-back-Punkte sollen jedoch nicht pauschalie-
rungsf�hige Barzuwendungen sein.6)

Die Pauschalierung gilt nach § 37b Abs. 2 S�tze 2 und 3 EStG nicht f�r Sondertatbe-
st�nde, f�r die bereits gesetzliche Vereinfachungsregelungen bestehen, und zwar:
amtliche Sachbezugswerte nach der Sachbezugsverordnung, Firmenwagenbe-
steuerung (§ 8 Abs. 2 S�tze 2 ff. EStG), Durchschnittsbewertung (§ 8 Abs. 2 Satz 8
EStG), Rabattregelung (§ 8 Abs. 3 EStG), �berlassung von Verm�gensbeteiligun-
gen an Arbeitnehmer i. R. d. §19a EStG, Sachpr�mien im Rahmen von Kundenbin-
dungsprogrammen nach §37a EStG (R Rz. 7) sowie Pauschalierungen nach § 40
Abs. 2 EStG (R Rz. 8).

C. Bemessungsgrundlage und Steuersatz

I. Bemessungsgrundlage (Abs. 1 Satz 2)

Bemessungsgrundlage f�r die Anwendung des Pauschalsteuersatzes nach § 37b
EStG sind die tats�chlichen Aufwendungen des Stpfl. einschließlich USt. Demge-

1) R 73 LStR 2005.
2) R 73 Abs. 2 Satz 2 LStR 2005.
3) R 72 LStR 2005.
4) Seifert, DStZ 2007, 102, 106; Niermann, DB 2006, 2307, 2308.
5) BFH v. 4.5.2006, VI R 28/05, BStBl II 2006, 781.
6) BMF v. 20.10.2006, IV C 5 – S 2334 – 68/06, DATEV-Dok 5230616.
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gen�ber werden gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG bei Einnahmen, die nicht in Geld
bestehen, die um �bliche Preisnachl�sse geminderten �blichen Endpreise am
Abgabeort angesetzt. Insbesondere in Herstellungsf�llen k�nnen die f�r § 37b
EStG maßgeblichen Bemessungsgrundlagen erheblich von dem allgemeinen
Grundsatz des § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG abweichen, da eine Gewinnmarge des
Zuwendenden außer Ansatz bleibt. Das gilt ferner dann, wenn der Zuwendende
bei der Beschaffung der Sachzuwendung erhebliche Sonderkonditionen durchset-
zen kann. Die Pauschalsteuer selbst geh�rt nicht zur Bemessungsgrundlage.1)

Bei der Zuwendung an Arbeitnehmer verbundener Unternehmen ist Bemessungs-
grundlage mindestens der sich nach § 8 Abs. 3 Satz 1 EStG ergebende Wert (nach
Abzug des Firmenrabatts). Dadurch soll vermieden werden, dass die (direkten)
Arbeitnehmer, die origin�r nach § 8 Abs. 3 EStG besteuert werden, nicht gegen�ber
den Konzernmitarbeitern benachteiligt werden. Es wird daher nach § 37b Abs. 1
Satz 2 Halbsatz 2 EStG auch f�r Konzernmitarbeiter mindestens der Rabattwert des
§ 8 Abs. 3 EStG angesetzt.

II. Umfang der Pauschalierung (Abs. 1 Satz 3)

Die Pauschalierung gem. § 37b EStG ist doppelt begrenzt:
– es gilt ein H�chstfreibetrag von 10000 S je Wj. und Empf�nger (§ 37b Abs. 1

Satz 3 Nr. 1 EStG);
– es gilt eine Freigrenze von 10 000S f�r die einzelne Zuwendung (§ 37b Abs. 1

Satz 3 Nr. 2 EStG).

Mit Wj. ist dasjenige des Zuwendenden gemeint. Wird der H�chstfreibetrag je Wj.
und Empf�nger (§ 37b Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG) �berschritten, entf�llt nur f�r den
10 000 P �bersteigenden Teil die Pauschalierung. Unklar ist jedoch, welche Zuwen-
dungen aus der Pauschalierung herausfallen. M.E. hat der Zuwendende hier ein
Wahlrecht; �bt er es nicht aus, muss die zeitliche Reihenfolge der Zuwendungen
maßgebend sein.2) Bei �berschreitung der H�chstfreigrenze von 10 000 P f�r die
einzelne Zuwendung (§ 37b Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 EStG) entf�llt die Pauschalierung f�r
die betreffende Zuwendung insgesamt. F�r die �brigen Zuwendungen bleibt die
Pauschalierung erhalten. F�r die zeitliche Zuordnung der Zuwendung kommt es
wegen der Lohnsteuer-Fiktion (§ 37b Abs. 4 Satz 1 EStG) auf den Zufluss beim
Empf�nger an.3)

Der Begriff der „einzelnen Zuwendung“ muss einerseits eng ausgelegt werden, da
mit der H�chstfreigrenze lediglich Luxuszuwendungen verhindert werden sollen.
St�ndig wiederkehrende oder in engem zeitlichem Zusammenhang stehende Leis-
tungen d�rfen nicht addiert werden. Andererseits darf keine atomisierende
Betrachtung erfolgen. Eine Reisezuwendung darf daher nicht in ihre einzelnen
Bestandteile zerlegt werden; dasselbe gilt f�r die Zuwendung eines PC mit Bild-
schirm und Drucker usw.4) Die H�chstfreigrenze je Zuwendung (§ 37b Abs. 1 Satz 3
Nr. 2 EStG) versteht sich nicht je Person bei einer gemeinschaftlichen Zuwendung,
sondern je Zuwendung insgesamt, auch wennmehrere Personen davon beg�nstigt
werden.

Beispiel:5)

Ein inl�ndisches Unternehmen l�dt mehrere Gesch�ftsfreunde zu einem Formel 1-Rennen
nach Australien ein. Die Aufwendungen (ohne Bewirtungskosten) belaufen sich zusammen
auf 12 000P zzgl. USt. Eine Pauschalierung nach § 37b EStG kommt nicht in Betracht, da

1) Urban, DStZ 2007, 299, 306.
2) Urban, DStZ 2007, 299, 307.
3) Urban, DStZ 2007, 299, 304.
4) Urban, DStZ 2007, 299, 307 f.
5) Vgl. Seifert, DStZ 2007, 102, 105.
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die Aufwendungen f�r die einzelne Zuwendung den Betrag von 10 000 P �bersteigen. Es
gilt keine „pro Person-Betrachtung“.

Die �bernommene Pauschalsteuer nach § 37b EStG z�hlt bei der Bestimmung des
H�chstbetrages und der H�chstfreigrenze nicht mit.

III. Steuersatz (Abs. 1 Satz 1)

Der Pauschalsteuersatz betr�gt 30 v.H. der Bemessungsgrundlage. Zus�tzlich fal-
len Solidarit�tszuschlag und ggf. Kirchensteuer an.

Bez�glich der Kirchensteuer hat der Arbeitgeber die Wahl zwischen einem verein-
fachten Verfahren und einem Nachweisverfahren.1) Bei dem vereinfachten Verfah-
ren wird ein erm�ßigter Steuersatz zu Grunde gelegt. Darin ist ber�cksichtigt, dass
nicht alle Zuwendungsempf�nger Angeh�rige einer steuererhebungsberechtigten
Religionsgemeinschaft angeh�ren. Die pauschale Kirchensteuer im vereinfachten
Verfahren ist in der Lohnsteueranmeldung gesondert aufzuf�hren.2)

Die Pauschalierung gem. § 37b EStG setzt nicht die Erf�llung von Aufzeichnungs-
pflichten voraus. Allerdings sind haupts�chlich Geschenke betroffen. F�r diese gel-
ten die besonderen Aufzeichnungspflichten gem. § 4 Abs. 7 EStG. Soweit die Pau-
schalsteuer auf ein Geschenk ihrerseits als Geschenk zu qualifizieren ist (R Rz. 56),
unterf�llt sie der Aufzeichnungspflicht f�r Geschenke. Zur �berwachung der
10 000P-Grenze des § 37b Abs. 1 Satz 3 EStG sollen die Aufzeichnungen gem. § 4
Abs. 7 EStG herangezogen werden.3) Aufzeichnungspflichten gem. § 41 EStG gel-
ten nicht, es sei denn, sie ergeben sich aus der Arbeitgeberstellung des Zuwenden-
den.4)

IV. Einheitliche Aus�bung der Pauschalierung (Abs. 1)

Die Pauschalierung nach § 37b EStG kann nur einheitlich f�r alle gew�hrten
Zuwendungen eines Wj. gew�hlt werden. Es k�nnen somit nicht Zuwendungen
selektiv herausgegriffen werden, auf die die Pauschalierung angewandt wird.
Ebensowenig soll eine Beschr�nkung nur auf die Zuwendungen an Dritte nach
§ 37b Abs. 1 EStG zul�ssig sein. Es sollen auch zwingend die Zuwendungen an die
Arbeitnehmer einbezogen werden.

Kritische Stellungnahme: Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Pauschalierung bedeutet
nicht, dass die Pauschalierung sowohl f�r Arbeitnehmer als auch f�r Nichtarbeitnehmer
erfolgen muss. Wegen der gesetzestextm�ßigen Trennung der Zuwendungen an Arbeit-
nehmer (§ 37b Abs. 2 EStG) und an Nichtarbeitnehmer (§ 37b Abs. 1 EStG) liegen zwei
getrennte Pauschalierungskreise vor, so dass m. E. die Pauschalierung getrennt f�r Arbeit-
nehmer einerseits und f�r die Nichtarbeitnehmer andererseits gew�hlt werden kann.5)

Wegen des Erfordernisses der einheitlichen Aus�bung des Wahlrechts kommt der
Frage der Pauschalierungsf�higkeit der einzelnen Aufwendungen (R Rz. 25 ff.)
besondere Bedeutung zu.

1) Erlass der Obersten Finanzbeh�rden der L�nder v. 17.11.2006, BStBl I 2006, 716.
2) Fuhrmann, K�SDI 2007, 15392, 15398.
3) Gesetzesbegr�ndung, BR-Drucks. 622/06, zu Nr. 26 des Art. 1 Abs. 1.
4) Urban, DStZ 2007, 299, 301.
5) Seifert, DStZ 2007, 102, 107; a. A. Gesetzesbegr�ndung BT-Drucks. 2712 v. 25.9.2006, 55,

wonach sich die Einheitlichkeit auf Zuwendungen an Betriebsfremde und die eigenen
Arbeitnehmer beziehen muss.
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D. Steuer�bernahme (Abs. 4) und Unterrichtung des
Zuwendungsempf�ngers (Abs. 3)

I. Steuer�bernahme (Abs. 3 Satz 1, Abs. 4)

Die Pauschalierung nach § 37b EStG ist ein Wahlrecht des Stpfl. Das Wahlrecht
wird durch entsprechende Lohnsteueranmeldung des Zuwendenden ausge�bt;
vgl. im Einzelnen § 37b Abs. 4 EStG. Das Wahlrecht soll nicht einseitig widerrufen
werden k�nnen wegen des Schutzes des unterrichteten Empf�ngers.1) Soweit der
Empf�nger benannt worden ist, muss sich die Bindungswirkung auch auf ihn
erstrecken.2)

Aus der gesetzlichen Regelung ergibt sich nicht, bis zu welchem Zeitpunkt das
Pauschalierungswahlrecht ausge�bt werden muss und von welchem Zeitpunkt an
die Pauschalierung unwiderruflich und deshalb obligatorisch ist. Richtigerweise
gibt es keine gesonderte Frist f�r die Aus�bung des Pauschalierungswahlrechts.
Insbesondere koppelt § 37b Abs. 4 EStG nicht die Aus�bung des Wahlrechts an den
Ablauf des Voranmeldungszeitraums, innerhalb dessen die Sachzuwendung aus-
gef�hrt wurde. Es kann daher m. E. erst zum Ende eines Wj. oder noch sp�ter aus-
ge�bt werden, wenn abzusehen ist, dass f�r das einschl�gige Jahr einerseits keine
unerw�nschten Pauschalierungsf�lle entstehen und andererseits die Steuerbefrei-
ung beim Zuwendungsempf�nger noch erreichbar ist.3) Der Zwang zur einheit-
lichen Aus�bung setzt voraus, dass der Stpfl. einen �berblick �ber die Pauschalie-
rungsf�lle hat.

Die Pauschalierung hat zur Folge, dass f�r den betreffenden Besteuerungssachver-
halt der Zuwendungsempf�nger aus seiner Steuerschuldnerschaft entlassen wird.
Die Zuwendung bleibt bei der Ermittlung der Eink�nfte (§ 2 Abs. 2 EStG) des Emp-
f�ngers außer Ansatz.

Der Zuwendende �bernimmt die Steuer und wird Steuerschuldner. Die Pauschal-
steuer gem. § 37b EStG gilt als Lohnsteuer (§ 37b Abs. 4 EStG). Je nach zivilrechtli-
cher Vereinbarung kann der Zuwendende die Pauschalsteuer auf den Arbeitneh-
mer abw�lzen; (§ 37b Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 40 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 EStG).4)

Besch�ftigt der Zuwendende keine Arbeitnehmer oder hat er als Steuerausl�nder
keine inl�ndischen Arbeitnehmerpflichten zu erf�llen, muss wegen des f�r die An-
nahme der Lohnsteueranmeldung zust�ndigen Finanzamtes auf den Mittelpunkt
der gesch�ftlichen Leitung des Zuwendenden im Inland abgestellt werden (analog
§ 41 Abs. 2 Satz 2 EStG).5) Fehlt ein solcher Mittelpunkt, soll die f�r ausl�ndische Bau-
unternehmer maßgebende Zust�ndigkeitsregelung entsprechend anwendbar sein.6)

Wegen der sinngem�ßen Geltung des § 40 Abs. 3 EStG (vgl. § 37b Abs. 3 Satz 2
EStG) stellt auch die �bernommene Pauschalsteuer gem. § 37b EStG nicht ihrer-
seits eine weitere pauschalierungsf�hige Zuwendung dar; denn § 40 Abs. 3 Satz 3
EStG bestimmt, dass auch die pauschale LSt bei der Veranlagung zur ESt beim
Empf�nger außer Betracht zu bleiben hat. Eine Pauschalierung nach § 37b EStG
setzt jedoch das Vorliegen einer Steuerpflicht beim Empf�nger voraus.

1) BFH v. 5.3.1993, VI R 79/91, BStBl II 1993, 692 betr. Pauschalierung gem. § 40 Abs. 1 und
Abs. 3 EStG; a. A. Drenseck in Schmidt, 26. Aufl. 2007, § 37b EStG Rz. 13, wonach der
Zuwendungsempf�nger jedoch unterrichtet werden muss; Urban, DStZ 2007, 299, 309 f.,
wonach der Widerruf bis zur formellen und materiellen Bestandskraft der Steueranmeldung
m�glich sein muss.

2) Urban, DStZ 2007, 299, 310.
3) Fuhrmann, K�SDI 2007, 15550.
4) Urban, DStZ 2007, 299, 309.
5) Niermann, DB 2006, 2307, 2310.
6) Niermann, DB 2006, 2307, 2310; H 132 LStH 2005.
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Der Empf�nger kann eigene Aufwendungen im Zusammenhang mit der Zuwen-
dung nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten ansetzen (§ 3c EStG). Ver-
wendet er aber die Zuwendung seinerseits f�r Einkunftszwecke, steht ihm der
Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzug zu.1)

Ist der Empf�nger ein Arbeitnehmer eines Gesch�ftsfreundes, entf�llt durch die
Pauschalierung nach § 37b EStG durch den Zuwendenden die Verpflichtung des
Arbeitnehmers, den von dritter Seite bezogenen Arbeitslohn (in Form der Zuwen-
dung) dem eigenen Arbeitgeber anzuzeigen (§ 38 Abs. 4 Satz 3 EStG).

II. Unterrichtung des Empf�ngers von der �bernahme der Steuer
(Abs. 3 Satz 3)

Der Stpfl. hat den Empf�nger von der Steuer�bernahme zu unterrichten (§ 37b
Abs. 3 Satz 3 EStG). Eine bestimmte Form der Unterrichtung ist nicht vorgeschrie-
ben. Inhaltlich reicht die Unterrichtung dem Grunde nach aus; die Mitteilung �ber
die H�he der Sachzuwendung und die H�he der Pauschalsteuer wird nicht gefor-
dert.2)

F�r die Unterrichtung reicht bei Arbeitnehmern ein Aushang am „Schwarzen
Brett“ aus; denkbar ist auch ein Hinweis in der Lohnabrechnung. Bei Dritten emp-
fiehlt sich eine schriftliche Mitteilung.3)

Wird die Informationspflicht nicht beachtet, sieht das Gesetz keine Sanktion vor.
Die Unterrichtungspflicht ist daher als eine bloße Ordnungsvorschrift zu verstehen,
deren Nichtbeachtung f�r den Zuwendenden keine nachteiligen Folgen hat.

E. Abzugsf�higkeit der Pauschalsteuer

Die �bernahme der pauschalen Steuer soll sich f�r den Empf�nger als ein
Geschenk darstellen.4) Das ist aber nur dann der Fall, wenn die Zuwendung, deret-
wegen die Pauschalversteuerung erfolgt, ihrerseits ein Geschenk i. S. d. § 4 Abs. 5
Satz 1 Nr. 1 EStG ist. § 37b Abs. 1 Nr. 2 EStG nennt ausdr�cklich (nicht in Geld
bestehende) Geschenke als pauschalierungsf�hige Zuwendungen. Die Folge ist,
dass die Nichtabzugsf�higkeit des Geschenks auch die Pauschalsteuer gem. § 37b
EStG ergreift.5) Aus Vereinfachungsgr�nden erh�ht die Zuwendungssteuer gem.
§ 37b EStG die 35 P-Grenze bei Geschenken nicht, obwohl die �bernommene
Steuer eine zus�tzliche Zuwendung darstellt.6) Folglich ist die Steuer bei Geschen-
ken bis 35 P als Betriebsausgabe abzugsf�hig.

Eine beschr�nkte Abzugsf�higkeit (§ 10 Nr. 4 KStG) kann sich auch bei der Pau-
schalsteuer auf Zuwendungen an den Aufsichtsrat ergeben (R Rz. 19).

Demgegen�ber sind betrieblich veranlasste Zuwendungen gem. § 37b Abs. 1 Nr. 1
EStG, die zus�tzlich zur ohnehin vereinbarten Gegenleistung erbracht werden,
keine Geschenke, da sie eine Gegenleistung f�r eine bestimmte Leistung des Emp-
f�ngers darstellen. Demgem�ß sind die Zuwendung und die Pauschalsteuer darauf
als Betriebsausgabe abzugsf�hig.7) Soweit die Gesetzesbegr�ndung nur Zuwen-
dungen an Arbeitnehmer zum Betriebsausgabenabzug zul�sst,8) ist zu beachten,

1) Urban, DStZ 2007, 299, 309.
2) Niermann, DB 2006, 2307, 2309.
3) Niermann, DB 2006, 2307, 2309.
4) Albert, FR 2006, 913, 916.
5) Van D�lmen, DStR 2007, 9, 15.
6) BdF v. 7.5.2007, IV B 2 – S – 1910/07/0011, DATEV-Dok. 5230723.
7) Van D�lmen, DStR 2007, 9, 15.
8) BT-Drucks. 16/2712 v. 25.9.2006, 55 ff.
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dass im Gesetzgebungsverfahren die Zuwendungen gem. § 37b Abs. 1 Nr. 1 EStG
erst zu einem sp�teren Zeitpunkt in das Gesetz aufgenommen wurden.1)

Die Pauschalsteuer f�r Zuwendungen und Geschenke an Arbeitnehmer ist stets als
Betriebsausgabe abzugsf�hig, da § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG Geschenke an Arbeit-
nehmer von der Nichtabzugsf�higkeit ausnimmt.

Zur Anwendung des § 160 AO (fehlende Empf�ngerbenennung) auf die Abzugsf�-
higkeit der Pauschalsteuer R Rz. 10; zur Abzugsf�higkeit der Pauschalsteuer auf
Schmiergeschenke (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 10 EStG) R Rz. 16 ff.

1) Van D�lmen, DStR 2007, 9, 15.
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